
Parlamentarische Bürgerinitiative

betreffend

Dieses Anliegen wurde bis zur Einbringung im Nationalrat von                         BürgerInnen mit ihrer 
Unterschrift unterstützt. (Anm.: zumindest 500 rechtsgültige Unterschriften müssen für die 
Einbringung im Nationalrat vorliegen.)

Anliegen: 
Der Nationalrat wird ersucht,

 (Falls der Vordruck nicht ausreicht, bitte auf Beiblatt fortsetzen)

Seitens der EinbringerInnen wird das Vorliegen einer Bundeskompetenz in folgender Hinsicht 
angenommen:



Unterstützungserklärungen:

Parlamentarische Bürgerinitiative betreffend

Name Anschrift und 
E-Mail Adresse Geb. Datum Datum der 

Unterzeichnung

Eingetragen in die 
Wählerevidenz der  

Gemeinde

Unterschrift

Name Anschrift Geb. Datum Datum der 
Unterzeichnung Unterschrift

Erstunterzeichner/in

Hinweis: Die vorgelegten Unterschriftenlisten werden nach dem Ende der parlamentarischen Behandlung 
datenschutzkonform vernichtet bzw. gelöscht, soweit diese nicht nach den Bestimmungen des 
Bundesarchivgesetzes zu archivieren sind. 
 



Unterstützungserklärungen:

Name Anschrift Geb. Datum Datum der 
Unterzeichnung Unterschrift
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Hinweis: Die vorgelegten Unterschriftenlisten werden nach dem Ende der parlamentarischen Behandlung 
datenschutzkonform vernichtet bzw. gelöscht, soweit diese nicht nach den Bestimmungen des 
Bundesarchivgesetzes zu archivieren sind. 
 


	Formular1[0].#subform[0].Textfeld1[0]: der Diskriminierung von Menschen mit Behinderung durch die österreichische Gesetzgebung.
	Formular1[0].#subform[0].Textfeld1[2]: Die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit wird vom AMS beantragt und durch die PVA festgestellt. Beide Organisationen unterstehen dem Bund. Eine etwaige Arbeitsunfähigkeit hat zur Folge, dass betroffene Menschen keine Ansprüche mehr haben auf die Rehabilitation der Arbeitsfähigkeit, welche ebenfalls Sache des Bundes ist.
Zudem erteilte mir das Land Tirol die Auskunft, dass die Gesetze zur Arbeitsunfähigkeit Bundes Gesetze sind.
	Formular1[0].#subform[0].Textfeld1[1]: gesetzlich festzulegen, dass Menschen mit angeborenen oder vor der Berufstätigkeit entstandenen Behinderungen,  nicht auf Grund ihrer Behinderung als arbeitsunfähig eingestuft werden dürfen und dass frühere Verfahren zur Feststellung der Arbeitsunfähigkeit unter den neuen Bedingungen geprüft werden müssen.   
Begründung: 
1. Menschen mit angeborenen oder vor der Aufnahme der Berufstätigkeit entstandenen Behinderungen sind von den Sozialleistungen, die aus den Sozialversicherungen sozialversicherungspflichtiger Tätigkeiten entstehen ausgeschloßen, wenn sie als arbeitsunfähig eingestuft sind, auch dann, wenn sie einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit nachgehen. 
2. Menschen mit angeborenen oder vor der Aufnahme der Berufstätigkeit entstandenen Behinderungen, die als arbeitsunfähig eingestuft sind, müssen das 20-fache der Beitragszeiten erbringen als ein Mensch erbringen muss, der während der Berufstätigkeit arbeitsunfähig wird, um einen Pensionsanspruch zu haben.
3. Gängige Praxis ist, dass auch sehr junge Menschen als arbeitsunfähig eingestuft werden auf Grund einer vorhandenen Behinderung. Diese Menschen haben keinen Anspruch mehr auf eine berufliche Rehabilitation. Sie werden gezwungen in speziellen Werkstätten für Menschen mit Behinderung zu arbeiten oder ein Leben lang untätig zu sein. Dies trifft auch dann zu, wenn die betroffenen Menschen rehabilitationswillig und -fähig sind. 
Alle drei Gründe stellen in unserer Auffassung einen eklatanten Widerspruch zum Diskriminierungsverbot von Menschen mit Behinderungen dar!
   
	Formular1[0].#subform[1].Textfeld1[3]: der Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen durch die österreichische Gesetzgebung.
	Formular1[0].#subform[1].Tabelle1[0].Zeile2[0].Textfeld2[0]: Katja Rief
	Formular1[0].#subform[1].Tabelle1[0].Zeile2[0].Textfeld3[0]: Defreggerstr. 15/Top9
A-6020 Innsbruck
Tel: 0664 1929959
forst.rief@aon.at
	Formular1[0].#subform[1].Tabelle1[0].Zeile2[0].Textfeld4[0]: 22.11.1967
	Formular1[0].#subform[1].Tabelle1[0].Zeile2[0].Textfeld5[0]: 20.11.2017
	Formular1[0].#subform[1].Tabelle1[0].Zeile2[0].Textfeld6[0]: Innsbruck
	Formular1[0].#subform[8].Textfeld1[4]: der Diskriminierung von Menschen mit Behinderung durch die österreichische Gesetzgebung.


